
ISTANBUL-
KONVENTION:
UMSETZUNG IN 
BREMEN
Bremer Landesaktionsplan – Frauen
und Kinder vor Gewalt schützen



2014
Istanbul Konvention tritt in 

Kraft

Oktober 2017
Ratifizierung in Deutschland

2018
Inkraftsetzung in 

Deutschland

März 2019
Beschluss der Bremischen 

Bürgerschaft



November 2020
Auftaktveranstaltung zur 

Erstellung des 
Landesaktionsplans

Anfang 2021
Neun interdisziplinär 

besetzte Arbeitsgruppen mit
Fachleuten aus Verwaltung,

Wissenschaft und
Zivilgesellschaft nahmen ihre

Arbeit auf

Mai 2021
Erster Runder Tisch 
Istanbul-Konvention

Oktober 2021
Einberufung des 

Betroffenenbeirats Istanbul-
Konvention (BIK)

März 2022
Bremer Senat beschließt 

Landesaktionsplan
„Istanbul-Konvention umsetzen –

Frauen und Kinder vor
Gewalt schützen“

Mai 2022
Runder Tisch Istanbul-

Konvention



Organisationsstruktur zur Umsetzung der 
Istanbul-Konvention im Land Bremen:

Ressortübergreifende Zusammenarbeit 
und Beteiligung der Zivilgesellschaft 
durch eine Organisationsstruktur, die in 
verschiedenen – teils eigens 
eingerichteten – Arbeitsgruppen und 
Gremien Vertreter:innen von 
Fachleuten, Landesregierung und 
zugehörige Ämter, Fraueninfrastruktur, 
das Schutz- und Hilfesystem, Verbände 
und Betroffenenbeirat sowie 
Aktivist:innen und Politik umfasst





Kapitel und Themen im sowie Arbeitsgruppen 
zum Bremer Landesaktionsplan



Häusliche Gewalt (plus Gruppe Kinder)



Sexualisierte Gewalt



Digitale Gewalt



Stalking



Zwangsprostitution



Zwangsverheiratung



Frauen mit Migrationsbiografie, geflüchtete
Frauen und BIPoC



Female Genital Mutilation (FGM)



Frauen mit besonderem Schutzbedarf



Die Schwerpunkte nach den vier 
Bereichen der Istanbul-Konvention:  

• I Ineinandergreifende politische 
Maßnahmen und 

Datensammlung
• II Prävention
• III Schutz und Unterstützung
• IV Ermittlung, Strafverfolgung,

Verfahrensrecht und
Schutzmaßnahmen

Schwerpunkte im Bremer Landesaktionsplan



Wichtigste Maßnahme im Bremer Landesaktionsplan

SMART



Wichtige Maßnahmen im Bremer Landesaktionsplan

• Einrichtung einer zentralen 
Gewaltschutzambulanz zur 
vertraulichen Spurensicherung 
nach sexualisierter und 
häuslicher Gewalt

• Qualitätsentwicklung der 
Frauenhäuser, Erhöhung der 
Plätze

• Verstärkung der Täterarbeit 
(Senatorin für Justiz und 
Verfassung)



Wichtige Maßnahmen im Bremer Landesaktionsplan
• Bessere Koordinierung des 

Hochrisikomanagements 
(Polizeien in Bremen und 
Bremerhaven)

• Mehr Mittel für Konzepte für 
Frauen mit Beeinträchtigung 
(Senatorin für Soziales, 
Integration und Sport)

• Präventionsprogramme an 
Schulen in die Fläche bringen (z. 
B. Schule gegen sexuelle 
Gewalt)



Wichtige Maßnahmen im Bremer Landesaktionsplan
• Intersektionalität und Diversity 

stärken: Verbesserung der 
Kooperation der verschiedenen 
Hilfesysteme (z.B. 
Frauenunterstützungssystem, 
Suchthilfe, Migrationsberatung, 
Jugendhilfe, Behindertenhilfe) 
durch AG´s, Fachtage etc.

• Prüfung des Erwerbs einer 
Flatrate zur flächendeckenden, 
ressort- und 
trägerübergreifenden 
Bereitstellung von 
Videodolmetschung



Wichtige Maßnahmen im Bremer Landesaktionsplan
• Gründung einer Arbeitsgruppe 

Dunkelfeld, die niedrigschwellig 
arbeitende Einrichtungen in das 
Hilfesystem einbezieht

• Durchführung von „StoP –
Stadtteile ohne Partnergewalt“ 
als Pilotprojekt zur Förderung 
von Veröffentlichungs- und 
Interventionsbereitschaft in 
Nachbarschaften 



Wichtige Maßnahmen im Bremer Landesaktionsplan
• Ausschreibung und 

Beauftragung eines Instituts zur 
Entwicklung von 
Grundlagenmodulen zunächst 
für die Gesundheitsberufe und 
Implementierung der Module 
in den grundständigen 
Ausbildungen

• Entwicklung von 
Informationsmaterial für 
Fachkräfte zu Themen 
geschlechtsspezifischer Gewalt 
(Beispiel 2023: FGM 
Publikation)



Wichtige Maßnahmen im Bremer Landesaktionsplan
• Frauen mit Sucht- und 

Psychiatrieerfahrungen, 
wohnungslose Frauen sowie 
Frauen und Mädchen in der 
Prostitution benötigen 
Schutzraum kombiniert mit 
fachlicher Unterstützung.

• Um eine Optimierung der 
Schnittstellen, Zuständigkeiten 
und Kooperationen zu erzielen, 
werden ganztägige Workshops 
zu den einzelnen 
Gewaltformen durchgeführt



Wichtige Maßnahmen im Bremer Landesaktionsplan



Umsetzung

• Der Bremer Senat stellt jedes Jahr 550.000 Euro zur

Verfügung, um neue Projekte und Maßnahmen

anzuschieben.

• Die Landeskoordinierungsstelle Istanbul-Konvention wurde

bei der Senatorin für Gesundheit, Frauen und

Verbraucherschutz eingerichtet und übernimmt das

Controlling der Umsetzung des Landesaktionsplans.



Umsetzung

• Die Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der 

Gleichberechtigung der Frau (ZGF) hat als unabhängige 

Stelle den Auftrag, den Prozess der Umsetzung kritisch zu 

begleiten und das Controlling des Landesaktionsplanes 

gemeinsam mit der Landeskoordinierungsstelle 

durchzuführen. Zusätzlich übernimmt die ZGF die Leitung 

einiger Arbeitsgruppen sowie die Federführung für die 

Umsetzung einzelner Maßnahmen des Landesaktionsplans 

In vier bis achtwöchigen Treffen tauschen sich ZGF und 

Landeskoordinierungsstelle fachlich und organisatorisch 

aus



Abkürzungen Organigramm

FGM 

SGFV 

SJIS 

SJV 

ZGF

AG Arbeitsgruppe

AWO Arbeiterwohlfahrt

BBMeZ Beratung für Betroffene von Menschenhandel und 

Zwangsprostitution

Female Genital Mutilation

Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz Die

Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport

Die Senatorin für Justiz und Verfassung

Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichbe-

rechtigung der Frau

Organisationsstruktur zur Umsetzung der
Istanbul-Konvention im Land Bremen
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die Verwirklichung der 

Gleichberechtigung der Frau
(ZGF)

Arbeitskreis Gewalt 
(ZGF)



Zum Download unter 
Istanbul-Konvention umsetzen. Bremer 
Landesaktionsplan – Frauen und Kinder vor Gewalt 
schützen - Die Senatorin für Gesundheit, Frauen 
und Verbraucherschutz (bremen.de)

sowie als Druck erhältlich.

Informationen und Neuigkeiten über 
www.bremen-sagt-nein.de

Der Bremer Landesaktionsplan „Istanbul-Konvention umsetzen –
Frauen und Kinder vor Gewalt schützen“

https://www.gesundheit.bremen.de/frauen/istanbul-konvention-umsetzen-bremer-landesaktionsplan-frauen-und-kinder-vor-gewalt-schuetzen-42675
https://www.gesundheit.bremen.de/frauen/istanbul-konvention-umsetzen-bremer-landesaktionsplan-frauen-und-kinder-vor-gewalt-schuetzen-42675
https://www.gesundheit.bremen.de/frauen/istanbul-konvention-umsetzen-bremer-landesaktionsplan-frauen-und-kinder-vor-gewalt-schuetzen-42675
https://www.gesundheit.bremen.de/frauen/istanbul-konvention-umsetzen-bremer-landesaktionsplan-frauen-und-kinder-vor-gewalt-schuetzen-42675
http://www.bremen-sagt-nein.de/


Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF)

Silke Ladewig-Makosch

Referentin zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt

Faulenstraße 14-18, 28195 Bremen
Tel.: +49 421 361-35378
silke.ladewig-makosch@frauen.bremen.de

mailto:silke.ladewig-makosch@frauen.bremen.de%0b
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